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Die Verwaltungsvorschrift "Kinder und mit 
Behinderungen und besonderem Förderbedarf" vom 
8. März 1999 S. 45) wird wie folgt "","'"lWtol 

1. Die Überschrift erhält folgende 

2. 

"Kinder und Jugendliche mit besonderem Förder
bedarf und Behinderungen" 

Die Ziffern 1 bis 3 erhalten IVJL~<;;'HLiLt: Fassl.mg: 

,,1. .nJ.l.I;';Ult:Hlt: Ziele und Grundsätze 

Die von Schülerinnen und Schülern (im 
Folgenden: Schüler) mit besonderem Förderbedarf 
und ist Aufgabe in allen Schularten. 
Besondere Förderbedürfnisse können sich insbeson
dere bei Schwierigkeiten im Lesen oder 

in Mathematik, bei mangelnden 
Kenntnissen in der deutschen (vgl. hierzu 
Verwaltungsvorschrift zur Sprachförderung vom 
1. August 2008, K.u.D. S. 57), bei besonderen Proble
men im Verhalten und in der Aufmerksamkeit, bei 
chronischen Erkrankungen, bei Behinderungen oder 
bei einer Hochbegabung. Die individuellen Lern
und Entwicklungsvoraussetzungen der Kinder und 
Jugendlichen bestimmen den Unterricht und erfor
deru Differenzierung und Individualisierung. Für die 

~V.lU.l'.W;;; und schulische Entwicklung von Kin
dern und Jugendlichen ist es von grundlegender Be

dass ihre Lern- l.md EntiNicklungsmöglich
keiten auf allen Schulstufen erkannt werden. 

Eine fortlaufende Beobachtung der Lernentwick
kontinuierliche Lernstandsdiagnosen, Eltern

ggf. die Erstellung von Förderplänen und 
die Durchfülu'ung von Fördermaßnahmen 
zu den Aufgaben der Schule unter verantwortlicher 
Koordination der Schulleiterin oder des Schulleiters 

Folgenden: Schulleiter). Schulische Förderkon-
werden unter von verbindlichen 

lct~,lHJ"t:'- und klassenübergrei-
klassenbezogen oder individuell entiNickelt; sie 

können auch schul- und schulartübergreifend kon
werden. 

elI.lgelCll:C1: werdcn. Hierfür ist 
eine Zusalmnenarbeit der Lehrerinnen und Leln'er 

Folgenden: auch der speziell 
ziertcn Lehrer, Schulleiter und Eltern, ggf. mit Part
nern im außerschulischen Bereich, notwendig, aber 
auch eine Kooperation zwischen Kindergarten und 
Grundschule sowie der Gnmdschule mit den hierauf 
aufbauenden Schulen und der allgemeinen Schulen 
mit den Sonderschulen. 

Zur von frühzeitigen Präventionsmaßnah
men und Fördermaßnahmen kann die Schule Ex

insbesondere aus dem Kreis der Berattmgs
schulpsychologischen Beratungsstellen und 

der Sonderpädagogen sowie andere an der Förder-
maßnahme Beteiligte einbeziehen, Mit Zustimmung 
der Eltern können in diesen Klärtmgsprozess Er
kenntnisse aus Diagnose- und Fördennaßnahmen im 
Vorfeld und Umfeld der schulischen Fördenmg ein
schließlich der Jugendhilfe, einbezogen werden. 

Soweit für unterstützende Maßnahmen weitere Leis-
l.md Kostenträger erforderlich sind, werden 

sie in elen Entscheidungsprozess einbezo
gen. Die Einrichtung besonderer Förderklassen be
darf der Zustinuntmg des 

2, Aufgaben der Schule 

2.1. Fördermaßnahmen an allgemeinen Schulen 

Die Erkemltnisse aus den Lernstandsbeobachtungen 
und -diagnosen Art und Form der Förde-
rung. Förderung in der Klasse durch Maß-
nahmen der inneren Dafür verant-
wortlich ist im Rahmen des schulischen Förderkon-

der Klassen- bzw. Fachlehrer. Ist ein weiterer 
Förderbedarf feststellbar, können allgemeine Stütz-
und Förderkurse werden. 

Für Schüler, die für einen darüber 
hinausgehenden Förderbedarf aufweisen, ist ein ge
stuftes pädagogisches Verfahren notwendig. Dieses 
leitet der Klassenlehrer im Einvernehmen mit dem 
Schulleiter ein, Die Lehrer klären nach 
der differenzierten des Lernstandes und 
des Lernumfeldes in mit den Eltern uncl 

schulischen den besonderen Förder-
bedarf. Danach beschließt die KlassenkonIerenz im 
Benelnuen mit dem Schulleiter die besonderen För
dennaßnahmen auf der Grundlage einer ".,,,,, •• u,,t:

geleiteten Förderplammg. Die Förderung kann 
außerhalb der in Fördergruppen bzw, 
Förderklassen, in Ausnahmefällen auch als zeitlich 
beflisteter stattfinden und wird 
von dafür Lehrkräften erteilt. Klas-
senunterricht und Fördermaßnahmen werden eng 
abgestimmt. Die Förderung und wird 
nachvollziehbar dokumentiert. Ihre Wirksamkeit 
wird in Zeitabständen Übe11Jrüft, 

Soweit sich Maßnahmen als notwendig enveisen, die 
von der einzelnen Schule nicht leist bar werden 
im Zusammenwirken von Schule l.md Eltenl weite
re schulische und außerschulische insbe
sondere die zuständige Schulaufsichtsbehörde, der 
Schul träger oder der zuständige örtliche Träger der 
Jugendhilfe oder der Sozialhilfe Die Ko
ordination ggf. durch die Schulaufsichtsbe
hörde. 

Die der für die Fördennaßnahmen 
notwendigen Lehrerwochenstunden richtet sich 
nach der jeweiligen VerwaltungsvorschrHt Eigen
ständigkeit der Schule und Unterrichts organisation. 

2.2 von Schülern mit besonderen 
Schwierigkeiten in Mathematik 
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Bei Schülern mit besonderen Schwierigkeiten in 
der mathematischen und beim ma
thematischen Denh:en und Handeln kommt der 
frühzeitigen Erkennung und Förderung eine be
sondere Bedeutung zu. 

Mit dem Erfassen der individuellen Fähigkeiten zu 
Beginn des Anfangsunterrichts wird das Risiko 
später auftretender Schwierigkeiten in Mathema
tik erkennbar. Spätestens ab dem Anfangsunter
richt soll bei den Schülern eine Beobachtung der 
Lernvoraussetzungen für Mathematik in Verbin-

mit einer kontinuierlichen Lernstands- und 
Lernprozessbeobachtung erfolgen. Im Bedarfsfall 
werden geeignete diagnostische Verfahren einge
setzt. 

Um in der Grundschule elen Förderprozess zur Be
hebung der besonderen Schwierigkeiten in Mathe
matik zu unterstützen, wird auf die Möglichkeiten 
des Nachteilsausgleichs nach Ziffer 2.3.1 hinge
wiesen. 

2.3 Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung, 
Nachteilsausgleich 

2.3.1 Allgemeine Grundsätze 

Die schulische Leistungsmessung steht im Dienst 
der Chancengleichheit. Jeder junge Mensch hat 
ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche 
Lage das Recht auf eine seiner Begabung 
chende Erziehung und Ausbildung. Um dieses 
Recht einzulösen, ist eine Leistungsmessung erfor
derlich, die sich nach einheitlichen Kriterien und 
einem einheitlichen Anforderungsprofil richtet. Die 
hierauf berllhende Notengebung bildet die Grund
lage für SchullaufhahnentscheidLmgen. 

Die Chancengleichheit ist eine Ausformung des 
Gleichheitssatzes nach Art. 3 Abs. 1 des Grundge
setzes ("Alle Menschen sind vor dem Gesetz 

Dieser Satz nicht, bei allen Men-
schen die gleichen Handlungsmuster anzulegen. 
Der Gleichheitssatz bedeutet vielmehr, dass die 
Menschen vor dem Gesetz nach elen gleichen Ma
ximen zu behandeln sind, dass also Lebenssach
verhalte, die von ihrem Wesen her sind, auch 
rechtlich gleichgestellt werclenmüssen; der Gleich
heitssatz bedeutet aber auch umgekehrt, dass bei 
Lebenssachverhalten, die von ihrem Wesen her un
gleich sind, von Rechts wegen zu differenzieren ist. 
Insofern kann es auch rechtlich geboten sein, Nach
teile von Schülern mit besonderem Förderbedarf 
oder mit Behinderungen auszugleichen. 

Dieser auf dem Gleichheitssatz beruhende An
spruch zur Differenzierung muss aber wiedenun 
aus Gründen der Gleichbehandlung aller Schüler 
- eine Grenze finden: Die Anforderwlgen in der Sa
che selbst dürfen nicht eigens für einzelne Schüler 
herabgesetzt werden. Die Hilfestellungen für den 
Schüler ebnen ihm also Wege zu dem schulartge
mäßen Niveau; dieses Niveau dann zu erreichen, 
kann aber auch Schülern mit besonderem Förcler
bedarf oder Behinc\enmgen nicht erlassen werden. 

Der Nachteilsausgleich für Schüler mit besonde
rem Förderbedarf oder für behindelie Schüler lässt 
daher das Anforderungsprofil unberührt und be-

zieht sich auf Hilfen, mit denen die Schüler in die 
versetzt werden, diesem zu entsprechen. Die 

Art und Weise solcher Hilfen hängt von den Um
ständen des Einzelfalles ab. Zum einen können die 
allgemeinen Rahmenbedingungen auf die beson
deren Probleme einzelner Schüler Rücksicht neh
men. Daneben sind auch besondere, nur auf einzel
ne Schüler bezogene Maßnahmen des Nachteils
ausgleichs möglich, insbesondere durch eine An
passung der Arbeitszeit oder durch die Nutzung 
von besonderen technischen oder didaktisch-me
thodischen Hilfen. Auch ist es möglich, die Ge
wichtung der schriftlichen, mündlichen und prak
tischen Leistungen im Einzelfall anzupassen; aller
dings muss jede dieser Leistungsarten eine hinrei
chende Gewichtung behalten. Im Rahmen des 
Nachteilsausgleiches ist es insoweit auch möglich 
von den äußeren Rahmenbedingungen einer Prü
fung abzuweichen. 

Solche besonderen, auf einzelne Schüler bezogenen 
Maßnahmen des N achteilsa usgleiches sind nur in 
besonders begründeten Ausnahmefällen gerecht
fertigt; in den beruflichen Schulen sind sie nur 
möglich, soweit sie mit den jeweiligen spezifischen 
Ausbildungszielen vereinbar sind. Mit bindender 
Wirkung für die Fachlehrer obliegt elie Entschei
dLmg der Klassen- oeler Jahrgangsstufenkonferenz, 
soweit deren Mitglieder den Schüler unterrichten, 
unter Vorsitz des Schulleiters, ggf. unter Hinzuzie
hung eines Beratungs- oder Sonderschullehrers, 
schulischer Ansprechpartner, LRS-Fachberater 
oder in Ausnahmefällen der örtlich zuständigen 
schulpsychologischen Beratungsstelle; die Klassen
oder Jahrgangsstufenkonferenz kann außerschuli
sche Stellungnahmen oder Gutachten in ihre Ent
scheidungsfinelung einbeziehen. Die betroffenen 
Schüler und Eltern werden frühzeitig in die Ent
scheidungsfindung einbezogen. Maßnahmen des 
Nachteilsausgleiches können in der Klasse be

und erläutert werden. Maßnahmen des 
Nachteilsausgleiches werden nicht im Zeugnis ver
merkt. 

Mögliche Härten, die sich aus dem für alle Schüler 
gleichermaßen geltenden Anforclerungsprofil erge-

können mit den jeweiligen bestehenden Er
messungsspielräumen gemildert werden, insbeson
dere bezüglich Nachlernfristen, Ausnahmeregelun
gen bei Versetzungsentscheidungen, zusätzlichen 
Wiederholungen von Klassen oder Jahrgangsstu
fen, Ergänzungen der Noten durch verbale Beur
teilungen oder Ausnahmeregelungen bei der Auf
nahme in weiterführende Schulen. 

2.3.2 Besonderheiten bei Schülern mit Schwierig-
keiten im Lesen oder Rechtschreiben 

Vom dass für alle Schüler gleichermaßen 
das jeweilige Anforderungsprofil sind in1 Hin
blick auf die besonderen Probleme des Schrift
spracherwerbs in der Grundschule und in den un
teren I·Gassen der auf der Grundschule aufbauen
den Schularten Ausnahmen möglich. 

Bis Klasse 6 gelten in den Fächern Deutsch und 
Fremdsprache für deren Leishmgen im Le
sen oder im Rechtscru:eiben dauerhaft, cL h. in der 

etwa ein halbes geringer als mit der 
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Note ausreichend bewertet wurden, additiv oder al
ternativ folgende Formen der 
und Leistungsbewertung: 

Die Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben 
werden - auch für die der Zeugnis
note - zurückhaltend gewichtet. 

- Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur 
Bewertung der Rechtschreibleistung kann der 
Lehrer eine andere die eher ge
eignet ist, einen individuellen Lernfortschritt zu 
dokumentieren; auch kann der der Ar
beit begrenzt werden. 

- Zur Dokumentation des Lernfortschritts werden 
nach pädagogischem Ermessen die Leistungen 
im Rechtschreiben als Ersatz der Note oder er
gänzend zur Note schriftlich erläutert. 

In den übrigen Fächern werden die Rechtschreib
leistungen nicht gewertet. 

Ab Klasse 7 gilt dies nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen, wenn davon auszugehen ist, dass 
die Lese- oder Rechtschreibschwäche nicht auf eine 
mangelnde allgemeine oder auf man
gelnde Übung zurückzuführen ist, sondern ein 
komplexes Feld an Ursachen für einen gestörten 
oder verzögerten vorliegt oder 
die Lese- oder Rechtschreibschwäche eine auf me
dizinischen Gründen beruhende Teilleistungsstö
nmg ist. 

Die Entscheidung, ob im Einzelfall von dem Anfor
derungsprofil abzuweichen trifft jeweils die 
Klassenkonferenz unter dem Vorsitz des Schullei
ters, ggf. unter der in Ziffer 2.3.1 ge
nannten weiteren Stellen. Wenn die Note unter zu
rückhaltender fÜl' Rechtschreiben oder 
Lesen gebildet 
information und im unter "Bemerkungen" 
festgehalten. Wenn es pädagogisch vertretbar ist, 
kann mit der Eltern von der zurück-
haltenden ab&esehen werden. 

.nL'''''.lllLl'''' "-LC''''''CH, außer den Abschlussklas-
sen der und in den Jahrgangsstufen 
des sind Ausnahmen von der Ver-
bindlichkeit des Anforderungsprofils, 
insbesondere eine zurückhaltende Gewichtung bei 
der nicht mehr möglich. Aller-
dings auch hier die in Ziffer 2.3.1 genannte 
allgemeinen Grundsätze zum Nachteilsausgleich. 

ZlU' Information der weiterführenden Schulen bie
tet die Grundschule den Eltern an, auf einem Bei
blatt zur Grundschulempfehlung die Lese- oder 
Rechtschreibschwäche einschließlich der durchge
führten Fördennaßnahmen zu dokumentieren. 
Wechselt ein Schüler während des laufenden Bil
ULlllp;"i":"U.1F\t'" in eine andere Schule, so können In
formationen zu dem besonderen Förderbedarf 

3. 

werden, wenn sie zur Erfül-
"'QU.a..5v:5iw'~H~uAufgaben der aufnehmen

sind. 

des sonderpädagogischen Förderbe
darfes und sonderpädagogische Hilfen in all
s<:,."<:'"",,,"" Schulen 

3.1. Rahmen 

Schüler mit besuchen die 
meine wenn sie dort nach den pädagogi-
schen, personellen und organisatori-
schen Möglichkeiten dem Bildungsgang 
können; die Schulen werden hierbei 
von den Sonderschulen unterstützt. Behinderte 
Schüler, bei denen sich dies als nicht möglich er
weist, erfahren rechtzeitig eine sonderpädagogi
sche in den Sonderschulen. Die Ent
scheidung über den Besuch der Sonderschule trifft 
die untere Schulaufsichtsbehörde; dabei wird das 
Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten an-

aU!",<:HH:Hl<:H Schulen lmd Sonderschulen ist 
pädagogische und soziale 

<'<11"'''1.<:'.\.'''' zwischen behinderten und nicht be
hinderten Schülern zu schaffen, die 
Unterrichts veranstaltungen einschließen können. 
Außenklassen der Sonderschulen in 
Schulen stärken das soziale lmd palda!;(O~~lS(~lle 
einander. 

3.2 Sonderpädagogische Dienste 

Die allgemeine Schule wird von so:nclerpaclagogl
sehen Diensten unterstützt, wenn einer 

oder aufgrund besonderer Entwick
ein sonderpädagogischer Förderbe

jedenfalls deutliche Anhaltspunkte eines 
solchen Bedarfes vorliegen. Diese Dienste werden 
im Ralunen der Kooperation der Sonderschulen mit 
den Schulen geleistet und von der un
teren Schulaufsichtsbehörde im Zusammenwirken 
mit den betroffenen Schluen und ko
ordiniert. 

Die sonderpädagogischen Dienste werden in den 
cU15C:1U';1l1C11 Schulen in subsidiärer ins
besondere in folgenden Formen 

Sie beraten die beteiligten Lehrer und Eltern; 

sie. klären den sonderpädagogischen Förderbe
darf, und zwar im Rahmen einer I<n,nn,pr;:, 

Diagnostik, in die auch die die Lelu'er der 
allgemeinen Schule l.md Vertre-
ter weiterer Fachdisziplinen eirlb"z()gE!n 

sie beteiligen sich an der der all
gemeinen Schulen im Zusammenwirken mit den 
Eltern und gegebenenfalls außerschulischen 
Leistungs- lUld Kostenträgern und 

sie leisten im Rahmen des Unterrichts in ar
beitsteiligen Verfahren auf gemeinsamer Gnmd-
lage eine unmittelbare För-
denmg der betroffenen soweit erwartet 
werden kann, dass die Schüler hierdurch in die 
Lage versetzt dem Bildungsgang der 
allgemeinen Schule zu 

sie unterstützen die Schulen beim Aufbau ge
eigneter Hilfesysteme und Förderkonzepte. 

Die Wirksamkeit dieser sonderpädagogischen 
Dienste wird in angemessenen Zeiträumen über
prüft und erforderlichenfalls modifiziert. Grund
lage hierfür ist eine nachvollziehbare Dolnmlenta
tio11." 
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3. In Ziffer 4.4 werden die Worte ,,§ 46 Bundessozial
durch die Worte ,,§ 58 

XII (Sozialhilfe)" ersetzt. 

4. Ziffer 4.6 letzter Satz erhält folgende 

"Soweit es erforderlich ist, bezieht die lU1tere Schul
aufsichtsbehörde Schulträger und andere Leis
tungs- und Kostenträger frühzeitig in das Verfahren 
ein." 

5. Ziffer 5.2.3 erhält folgende ",c"'''Llll~. 

,,5.2.3Voraussetzlmgen für die 

Größe und personelle Ausstattung einer Außenklas
se müssen in der Regel mit den Verhältnissen in der 
Stammschule vergleichbar.sein. Die Ressourcenzu
weisung erfolgt für alle Schüler der Sonderschule 
nach den Vorgaben der Ei
genständigkeit der Schulen und Unterrichtsorgani
sation in der jeweils gültigen 

Für die Außenklasse muss ein Raum verfüg-
bar sein. 

Sie muss über ausreichende U"'"1LlL.cl':au.lLF;''''I-'''LULC' .... HC 

Lehr- und Lernmittel 
schule oder von deren 
den. 

Eine Veränderung der sonst üblichen Rahmenbedin
gtmgen ist nur in Ausnahmefällen mög
lich. 

Die lmtere Schulaufsichtsbehörde legt einen Zeit
raum fest, nach dem die über die Ein
richtung der AußenkLasse überprüft wird." 

6. Es werden ersetzt: 
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1. in Ziffer 4.1 Abs. 3 die Worte "beim Staatlichen 
Schulamt" durch elie Worte "bei der unteren 
Schulaufsichtsbehörde" , 

2. in den Ziffern 4.5 Abs. 2,4.6 Abs. 2, 4.7, 
5.2.2 Abs. 1, 5.2.3 Abs: 3 und 7 Abs. 1 die Worte 
"Das Staatliche Schulamt" dmch die Worte "Die 
untere Schulaufsichtsbehörde" , 

3. in den Ziffern 4.3, 5.6 Abs. 1,4.6 Abs. 2 und 3,4.7, 
5.1 Abs. 5 und 5.2.2 Abs. 2 die Worte "das Staat
liche Schulamt" durch die Worte "die untere 
Schulaufsichtsbehörde" , 

4. in Ziffer 4.5 Abs. 1 die Worte "Dem Staatlichen 
Schulamt" dmch elie Worte "Der unteren Schul
aufsichtsbehörde" , 

5. in den Ziffern 4.5 Abs. 1 und 5.2.2 Abs. 1 die Wor
te "des Staatlichen Schulamtes" durch die Worte 
"der unteren Schulaufsichtsbehörde", 

6. in Ziffer 6 Abs. 1 die Worte "auf Schulamtsebene" 
durch die Worte "auf der Ebene der unteren 
Schulaufsichtsbehörde" , 

7. in Ziffer 7 Abs. 2 die Worte "bei den Staatlichen 
Schulämtern" durch die Worte "bei den unteren 
Schulaufsichtsbehörden" , 

8. in Ziffer 5.1 Abs. 5 und 7 Abs. 2 das Wort" Ober
schulamt" durch das Wort "Regierungspräsi
clium" . 

K.u.U. vom 5. 

7. Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit 
1. August 2008 in Kraft. 

vom 

Gleichzeitig tritt die "Förde-
rung von Schülern mit im Lesen 
und/oder Rechtschreiben" vom 10. Dezember 1997 
(K.u.U 1998 S. 1) außer Kraft. 

K.u.U 2008 S. 149 

Diese Verwaltungsv01'schrift wird erneut in Ausgabe B 
aufgenommen unter Nr. 6504-55 

EU -Bildungspl'ogramm 
Lebenslanges Leme~n 2007 bis 2013 

Dezentrale COMENIUS Aktionen: 
Schul partnerschaften 
Assistenten 
Lehrerfortbildungen 
Regio-Partnerschaften 

Studienbesuche Bildungsfachleute 

Zentrale "' ...... .I.YJL.L.IJ.,. 

Multilaterale 
Netzwerke 

Aktionen: 

Bekanntmachung vom 8. August 2008 

Az.: 25-0123.06-4010/966 

Das EU-Bildungsprogramm Lebenslanges Lernen, Ak
tion COMENIUS fördert die transnationale Zusammen
arbeit im Bereich der schulischen Bildung. 

Im 2009 können neben den 27 EU-Mit
gliedstaaten die Türkei und die drei EWR-Staaten 
Island, Liechtenstein und Norwegen teilnehmen. Der 
Kreis der Staaten soll in den folgenden Jah
ren Schritt für Schritt erweitert werden. Neben der 
Schweiz sollen Mazedonien sowie die west-
lichen Balkanstaaten hinzustoßen können. 

Mit ersten ntJ:ag;sh,rnlinlen ist voraussichtlich ab Janu
ar 2009 zu rechnen. 

!<cuLLL.l,u.,,"uund Änderungen werden auf dem Kultus
portal (http://www.europa.kultusportal-bw.de: Europa 
in der Schule, Förderprogramme der EU) und der Web
seite des Pädagogischen Austauschdienstes 
\ill~L.L:Y.lLl!Y...YYdb!lll±::.J;I..aI~'-5J veröffentlicht. Die JU"F;t:llU~:H 

vom 01.08.2008. 

Die aktuellen Informationen und Antragsformulare wer
den sowohl auf dem Kultusportal als auch auf der Web-
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